
 

Rechtsbehelfsbelehrung  
aus Bekanntmachung Punkt VI. 4.1) Einlegung von Rechtsbehelfen 
 
 
Die zuständige Nachprüfungsbehörde ist die 
 
Vergabekammer Rheinland-Pfalz beim Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft 
und Weinbau 
Stiftsstraße 9 
55116 Mainz 

Telefon: 06131-16-5240 
Fax: 06131-16-2113 
E-Mail: vergabekammer.rlp@mwvlw.rlp.de 
Internet:  www.mwvlw.rlp.de 
 
 
Der Bewerber /Bieter wird aufgefordert, die Teile seines Teilnahmeantrags (und später ggf. 
seines Angebots), die ein Betriebs- oder Geschäftsgeheimnis beinhalten, deutlich zu 
kennzeichnen.  
Geschieht dies nicht, kann die Vergabekammer im Falle eines Nachprüfungsverfahrens 
gegebenenfalls von einer Zustimmung auf Einsicht in seine Unterlagen ausgehen (§165 Abs. 3 
GWB).  
 
Die Kreisverwaltung des Westerwaldkreises ist als Vergabestelle bei der Einleitung eines 
Nachprüfungsverfahrens dazu verpflichtet, die Vergabeakten der Vergabekammer sofort zur 
Verfügung zu stellen (§ 163 Abs. 2 Satz 3 GWB). 
 
Bewerber / Bieter haben einen Anspruch auf Einhaltung der bieterschützenden Bestimmungen  
über das Vergabeverfahren gegenüber dem Auftraggeber (§ 97 Abs. 6 GWB). Sieht sich ein am  
Auftrag interessierter Bewerber / Bieter durch Nichtbeachtung von Vergabevorschriften in 
seinen Rechten verletzt, ist der Verstoß innerhalb von zehn Kalendertagen bei der 
Kreisverwaltung des Westerwaldkreises zu rügen (§ 160 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 GWB). 
 
Verstöße, die aufgrund der Bekanntmachung oder der Vergabeunterlagen erkennbar sind, 
müssen spätestens bis zu der in der Bekanntmachung genannten Frist zur Abgabe der 
Bewerbungen (bzw. Angebote) gegenüber der Vergabestelle des Westerwaldkreises geltend 
gemacht werden (§ 160 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 - 3 GWB). 
 
Teilt die Vergabestelle des Westerwaldkreises dem Bewerber / Bieter mit, seiner Rüge nicht 
abhelfen zu wollen so besteht die Möglichkeit, innerhalb von 15 Tagen nach Eingang der 
Mitteilung einen Antrag auf Nachprüfung bei der o.g. Vergabekammer zu stellen (§ 160 Abs. 3 
Satz 1 Nr. 4 GWB).  
 
Bieter, deren Angebote für den Zuschlag nicht berücksichtigt werden sollen, werden vor dem  
Zuschlag gemäß § 134 GWB darüber informiert. Ein Vertrag darf erst 15 Kalendertrage nach  
Absendung dieser Information geschlossen werden. Bei Übermittlung per Fax oder auf 
elektronischem Wege beträgt diese Frist zehn Kalendertage. Sie beginnt am Tag nach 
Absendung der Information durch die Vergabestelle. Nach Ablauf dieser Frist ist ein Zuschlag 
möglich, auch wenn eine Frist nach § 160 Abs. 3 GWB noch nicht verstrichen sein sollte. Ein 
Nachprüfungsantrag müsste daher zur Verhinderung eines Zuschlags vor Ablauf der Frist nach 
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§ 134 GWB der Kreisverwaltung des Westerwaldkreises durch die Vergabekammer zugestellt 
worden sein. 
 
Die Unwirksamkeit einer Beauftragung kann gemäß § 135 Abs. 1 und 2 GWB nur festgestellt  
werden, wenn sie im Nachprüfungsverfahren innerhalb von 30 Kalendertagen ab Information  
über den Vertragsabschluss, jedoch nicht später als sechs Monate nach Vertragsschluss 
geltend gemacht worden ist. Hat der Auftraggeber die Vergabe im Amtsblatt der Europäischen 
Union bekannt gemacht, endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 
Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Vergabe im Amtsblatt der 
Europäischen Union. 
 
Die Bewerber werden auf den rechtlichen Bedeutungsgehalt des § 160 Abs. 3 GWB 
hingewiesen, Abs. 3 GWB, insbesondere dessen Nr. 4: 
 
(1) Die Vergabekammer leitet ein Nachprüfungsverfahren nur auf Antrag ein. 
 
(2) Antragsbefugt ist jedes Unternehmen, das ein Interesse an dem öffentlichen Auftrag oder 
der Konzession hat und eine Verletzung in seinen Rechten nach § 97 Absatz 6 durch 
Nichtbeachtung von Vergabevorschriften geltend macht. Dabei ist darzulegen, dass dem 
Unternehmen durch die behauptete Verletzung der Vergabevorschriften ein Schaden 
entstanden ist oder zu entstehen droht. 
 
(3) Der Antrag ist unzulässig, soweit 
 
1. der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen Vergabevorschriften vor Einreichen  
des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist  
von zehn Kalendertagen gerügt hat; der Ablauf der Frist nach § 134 Absatz 2 bleibt unberührt, 
 
2. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, 
nicht spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung 
oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden, 
 
3. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, 
nicht spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber 
dem Auftraggeber gerügt werden, 
 
4. mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht  
abhelfen zu wollen, vergangen sind. 
 
Satz 1 gilt nicht bei einem Antrag auf Feststellung der Unwirksamkeit des Vertrags nach § 135  
Absatz 1 Nummer 2. § 134 Absatz 1 Satz 2 bleibt unberührt. 
 
 
 
Gemäß § 182 GWB werden für Amtshandlungen der Vergabekammer Kosten (Gebühren und 
Auslagen) zur Deckung des Verwaltungsaufwandes erhoben. Die Gebühr beträgt mindestens 
2.500 € und soll grundsätzlich den Betrag von 50.000 € nicht überschreiten. 
 
Die Vergabekammer orientiert sich bei der Kostenfestsetzung an der Gebührenstaffel, die die 
Vergabekammern des Bundes erarbeitet haben. Die Durchschnittsgebühren werden auf der 
Basis der Bruttoauftragssumme berechnet und können im Einzelfall entsprechend dem 
personellen und sachlichen Aufwand herauf- oder herabgesetzt werden. 



 
Soweit ein Nachprüfungsverfahren eingeleitet werden soll, ist es nach der Geschäftsordnung 
der Vergabekammer notwendig, dass der Bieter/Bewerber mit seinem Antrag einen 
Kostenvorschuss in Höhe von 2.500 € entrichtet. Dies kann durch die Übersendung eines 
Verrechnungsschecks oder durch Überweisung auf das Konto der Vergabekammer unter 
Angabe eines besonderen Kassenzeichens, das von der Geschäftsstelle auf Anfrage mitgeteilt 
wird, erfolgen. Es reicht bei Antragseingang aber auch eine anwaltliche Versicherung, dass der 
Kostenvorschuss geleistet wird. 
 


